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Turbine vorhanden, instandsetzungsfähig Turbine nicht vorhanden bzw. nicht instandsetzungsfähig

Zusammenstellung aller hydrologischen Daten
Abflußdauerlinie, Fallhöhendauerlinie, Stauziele

Wasserbuch/Wasserrecht, Auflagen durch Behörden

Vergleich mit der Auslegung der Altanlagen

nicht oder nur gering verändert
hydrologische Daten

stärker verändert

Überprüfung der Turbinenauslegung Neuausstattung der Turbinenanlage

Auslegung der Altanlagen ist
        optimal  nicht den Anforderungen entsprechend

Vorplanung, Variantenuntersuchungen

Änderungen/Verbesserungen

- Bestimmung des Turbinentyps, z.B. Umstellung von Francis- auf
Kapitalturbinen (S- Turbinen) zur Erhöhung des Arbeitsvermögens
der Gesamtanlage

- Leistungssteigerung durch Verbesserung der Hydraulik, z.B.
im Saugrohrbereich

- Einsatz eines umweltfreundlicheren Schmiermittels
- Modernisierung des Getriebes, um modernen Generator einsetzen

zu können
- geringer Änderungsumfang am Bauteil, nur Anpassung der

Verankerung von ausgetauschten Ausrüstungen
- Modernisierung der Turbinenregelung und Anlagensteuerung,

um Energieausbeute zu erhöhen und Arbeitsaufwand zu senken

- größerer Änderungsumfang an der Baukonstruktion
- hohe Anlagenverfügbarkeit durch Einsatz moderner Ausrüstungen

und Überwachungseinrichtungen
- prüfen, ob Rechen beibehalten werden kann oder ob er erneuert

werden muß
- wenn Neugestaltung des Einlaufbereiches erforderlich – neue

Absperreinrichtung
- Erhöhung der Energieausbeute und Senkung des Arbeitsauf-

wandes durch moderne Turbinenregelung und Anlagensteuerung
- Modernisierung des Einlaufrechens, Umstellung von Hand- auf maschinelle Reinigung und Beräumung, Reduzierung der Druckhöhenverluste
- Modernisierung der Absperreinrichtungen, Umstellung von Hand- auf E.-Antrieb
- Einbeziehung der Wehrsteuerung in die Anlagenautomatisierung
- Modernisierung des Freilaufes, Umstellung von Hand- auf E.-Antrieb; u.U. Einbeziehung in die Turbinensteuerung (Verriegelung)

W i r t s c h a f t l i c h k e i t s b e t r a c h t u n g
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Zusammenstellung aller hydrologischen Daten, Stauziele, Hochwasserwerte, Auflagen
durch Behörden, Wasserbuch/Wasserrecht

Auswertung der hydrologischen Daten, Überprüfung, ob das vorhandene feste oder bewegliche Wehr die
Anforderungen erfüllt

Wehr erfüllt die Anforderungen auch im
funktionsfähigen Zustand nicht

Wehr erfüllt die Anforderungen, wenn alle Teile
des Wehres funktionsfähig sind

Neudimensionierung/Neubau Zustandsanalyse/Rekonstruktion
- festes oder bewegliches Wehr
- Art der Regulierung
- bei beweglichen Wehren:

Hand- bzw. E.-Antrieb
Ansteuerung von Hand oder automatisch (pegelgeführt)

- Hochwasserabführung
- Restwassermenge
- Fischtreppe/Fischpaß
- Umweltschutz/Ökologie
- Art des Pegels und der Registrierung, u.U.

mit Fernsender
- Freibord bei Sunk und Schwall

- Sanierung des Wehrkörpers
- Beseitigung der Umläufigheit
- bei beweglichen Wehren:

Sanierung der Reguliereinrichtungen
- Tosbeckensanierung
- Beseitigung von Auskolkungen
- Modernisierung des Wehres

Umrüstung von Hand- auf E.-Antrieb
Umrüstung auf automatischen Betrieb

- Modernisierung des Pegels
- Restwassermenge

Überprüfung der Durchlaßfähigkeit von Ober- und Unterwasserkanal

- Sanierung des Ober- bzw. Unterwasserkanals
- Beräumung bzw. Beseitigung von Bewuchs/Strauchwerk
- Maßnahmen zur Reduzierung des Gefälleverlustes (Glättung des Kanals, Profilvergrößerung), Tieferlegung oder Verbreiterung des Ablaufes
- bei Anlagen mit Druckrohrleitungen prüfen lassen, ob die Rohrleitungen und u.U. erforderliche Schutzeinrichtungen

(Entlastungsschieber, Wasserschlösser) den zu erwartenden Beanspruchungen im Lebensdauerzeitraum der WKA standhalten

W i r t s c h a f t l i c h k e i t s b e t r a c h t u n g

 [Quelle: Leitfaden zur Rekonstruktion von Kleinwasserkraftanlagen]
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Gemäß Bayerischem Wassergesetz (BayWG) müssen folgende Unterlagen

� bei Entnahme und Ableitung von Wasser aus oberirdischen Gewässern bzw.

� bei Aufstauung und Absenkung oberirdischer Gewässer

dem Antrag auf Erlaubnis oder Bewilligung beigefügt und bei der zuständigen Verwaltungsbehörde eingereicht werden:

(in bestimmten Fällen kann auf Vorlage einzelner vorgeschriebener Unterlagen verzichtet werden)

½ Verzeichnis der Unterlagen r ½ Hydraulischer Nachweis  r
½ Erläuterung * r ½ Standsicherheitsnachweise  r
½ Übersichtslageplan r ½ Bauwerksverzeichnis  r
½ Längs- und Querschnitte r ½ Grundstücksverzeichnis  r
½ Bodenprofile r ½ Kennlinien **  r
½ Pläne der Grundwassergleichen r ½ Datenblatt für Wasserkraftmaschinen ***  r
½ Landschaftspflegerischer Begleitplan r ½ Rahmenbetriebspläne  r
½ Bauzeichnungen der baulichen Anlagen und der

betrieblichen Einrichtungen

r ½ Pläne für Meß- und Kontrolleinrichtungen  r

* In der Erläuterung sind anzugeben oder zu begründen:

½ Art und Maß der Wasserbenutzung, Wasserverluste  r
½ Maßgebende Abfluß-Hauptwerte des Gewässers, insbesonders der Niedrigwasserabflüsse  r
½ Aufbau, Tragfähigkeit und Dichtheit des Untergrunds im Einflußbereich des Vorhabens  r
½ Höhe des Aufstauens bzw. des Absenkens  r
½ Pegel-, Meß- und Kontrolleinrichtungen  r
½ Auswirkungen auf die Schwebestoff-, Geschiebe- und Eisverhältnisse  r

** An Kennlinien sind erforderlich:

½ Mittlere Abflußdauerlinie aus einer zusammenhängenden Jahresreihe  r
½ Gefälls- Wirkungsgrad- und Leistungsdauerlinie für Laufkraftwerke und Speicherkraftwerke mit annähernd

unverändertem Tagesbelastungsverlauf

 r

½ Zuflußgang- und Zuflußsummenlinie, Abflußgang- und Abflußsummenlinie für ein Regel-, ein Naß- und ein

Trockenjahr sowie Stauinhalts- und Stauflächenkurven für Rückhaltebecken und Talsperren

 r

*** Im Datenblatt für Wasserkraftmaschinen sind die Maschinen in ihren Hauptmaßen schematisch darzustellen und

die wichtigsten Konstruktionsdaten und die Wirkungsgrade, insbesondere Turbinendurchfluß, Nennfallhöhe und

Nennleistung, anzugeben.

Nähere Informationen sind bei den örtlichen Landratsämtern erhältlich!

[Quelle: Bayerisches Gesetzes- und Verordnungsblatt Nr.13/1983]


